
Beitragsordnung des Reit- und Fahrverein Moritzburg e. V. 
 
 
gültig ab: 01.01 2018 
 
Eintrittsbeitrag in den Verein: 
 
 25,00 EUR bis 20 Jahre 
 
 50,00 EUR ab 21 Jahre 
 
Für Familienangehörige 1. Grades wird ab der 2. Mitgliedschaft ein Rabatt von  
50 % des Eintrittsbeitrages gewährt. 
 
Jährlicher Mitgliedsbeitrag 
 
 48,00 EUR für Schüler, Lehrlinge und Studenten 
 
 66,00 EUR für alle sonstigen Mitglieder 
 
Der Jahresbeitrag ist, bedingt durch die Vorauszahlungen an den Landesverband, 

bis zum 30. April des jeweiligen Jahres ohne besondere Aufforderung fällig. 

Sollte der Beitrag bis zum 30. April des laufenden Jahres nicht eingegangen sein, 

erfolgt eine einmalige schriftliche Mahnung mit einer Mahngebühr von 5,00 EUR. 

 
Mitglieder, welche Ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen, haben keinen Anspruch 
auf Mitgliedschaft im Verein. 
 
Zusätzlich zum jährlichen Mitgliedsbeitrag ist jedes Vereinsmitglied ab 15 Jahre 
verpflichtet, mindestens 10 Stunden allgemeine Vereinsarbeit zu leisten. Die 
Registrierung der Stunden erfolgt durch die Vereinsleitung. Jedes Mitglied ist für die 
Meldung der Stunden selbst verantwortlich. Bei Nichterfüllung sind 10,00 EUR pro 
Stunde am Ende des Jahres in die Vereinskasse einzuzahlen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann die Vereinsleitung auf Antrag eine Minderung der 
einzuzahlenden Summe beschließen. 
 
Mitglieder, welche aus beruflichen Gründen vorübergehend ihren Wohnort so weit 
verlegen müssen, dass sie nicht mehr am aktiven Vereinsleben teilnehmen können, 
haben die Möglichkeit schriftlich auf Antrag auf ruhende Mitgliedschaft an die 
Vereinsleitung zu stellen. 
 
 
Bankverbindung des Reit- und Fahrverein Moritzburg e. V. 
 
Sparkasse Meißen                                                  
IBAN DE48850550003011020450                                                  
BIC SOLADES1MEI         
 


